
Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde Rinn vom 16. Dezember 2021 
über die Erhebung von Friedhofsbenützungsgebühren  

Aufgrund des § 17 Abs. 3 Z 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. 116/2016, zuletzt geändert 
durch BGBl. I Nr. 140/2021 wird verordnet: 

§ 1 

Friedhofsbenützungsgebühren 

Die Gemeinde Rinn erhebt Friedhofsbenützungsgebühren als Graberrichtungsgebühren, 
Grabstellengebühren jährliche Grabgebühren, und sonstige Gebühren. 

§ 2 

Graberrichtungsgebühr 

1) Die Öffnung und Schließung der Erdgräber erfolgt grundsätzlich durch eine von der Gemeinde Rinn 
beauftragten Firma. Diese hat die angefallenen Kosten für die durchgeführten Leistungen direkt mit dem 
jeweiligen Grabinhaber (Benützungsberechtigten) abzurechnen. 

2) Das Öffnen und Schließen eines Erdgrabes zur Beisetzung einer Urne erfolgt durch die Gemeinde Rinn. 
Dafür wird eine Gebühr von Euro 150,00 verrechnet 

§ 3 

Grabstellengebühren 

Bei erstmaliger Zuweisung einer Grabstätte oder Urnennische beträgt die Grabstellengebühr für die Dauer 
von zehn Jahren 

a) für ein Einzelgrab      Euro   200,00 

 b) für ein Doppelgrab      Euro   400,00 

 c) für ein Doppelwandgrab im neuen Friedhof   Euro   500,00 

 d) für eine Urnennische     Euro   300,00 

§ 4 

Jährliche Grabgebühr 

Nach Ablauf von zehn Jahren wird die Benützungsgebühr für die Grabstätten bzw. Urnennischen jährlich 
vorgeschrieben. Diese Gebühr beträgt pro Grabstätte / Urnennische und Jahr:  

 a) für ein Einzelgrab      Euro   20,00 

 b) für ein Doppelgrab      Euro   40,00 

 c) für ein Doppelwandgrab im neuen Friedhof   Euro   50,00 

 d) für eine Urnennische     Euro   30,00 

§ 5 

Sonstige Gebühren 

1) Die Ankaufsgebühr für die Abdeckplatte einer Urnennische beträgt Euro 350,00. 

2) Die Gebühr für eine Exhumierung und Umbettung entspricht den tatsächlich angefallenen Kosten der 
durchführenden Firma. 

§ 6 

Gebührenschuldner 

Gebührenschuldner/in ist der/die Inhaber/in des Grabbenützungsrechtes, im Todesfall die Erben. 

§ 7 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Friedhofsgebührenordnung der 
Gemeinde Rinn vom 10. 01. 1996 außer Kraft.  

Für den Gemeinderat: 

Der Bürgermeister 

 


